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Geschaftsbericht
der Kantonalen
Rekurskommission

I. Aligemeines

Die Tatigkeit der Kantonalen Rekurskommission hat sich im Be-
richtsjahrim gewohnten Rahmen abgewickelt. Der Prasident hat
an der Beratung der Normen fur die neue Hauptrevision der amt-
lichen Werte mitgewirkt und sowohl an den Sitzungen der kan-
tonalen Schatzungskommission wie auch der einzelnen Unter-
ausschisse teilgenommen. Er ist ausserdem zur Ausarbeitung
eines neuen Dekretes liber die Besteuerung der auslandischen
Arbeitskrafte beigezogen worden.

Wiederum hatte sich die Kantonale Rekurskommission natur-
gemass zur Hauptsache mit Rekursen und Beschwerden be-
treffend die periodischen Einkommen-und Vermoégen-, Gewinn-
und Kapitalsteuern (Staats- und Wehrsteuer) zu befassen. Ins-
gesamtwurden 350 (Vorjahr438) solcher Rekurse und Beschwer-
den beurteilt. Verhaltnismassig zahlreich waren mit 79 (70) auch
die Entscheide betreffend die Vermogensgewinnsteuer. Militar-
pflichtersatz-Beschwerden hat die Kommission 20 (17) beurteilt.
Auf dem Gebiete der Einkommensteuer hatten wiederum zahl-
reiche Rekurse die zeitliche Bemessung nach Artikel 42 StG zum
Gegenstand. Wie schon im Vorjahresbericht erwahnt, bietet
namentlich die Anwendung der Vorschriftin Artikel 42 Absatz 2
StG sehr grosse und vor allem fir die Veranlagungsbehorden
kaum losbare Schwierigkeiten. Diese haben sich seit Inkraft-
treten der Gesetzesnovelle vom 28. Juni 1964 und der Einfiihrung
des Berufswechsels als neuer Revisionsgrund noch vermehrt,
indem danach alle jungen Leute, die nach Beendigung .ihrer
Lehre eine Stelle antreten, nach Artikel 42 Absatz 1 und 2 StG
veranlagt werden miissen.

Die Schwierigkeiten derzeitlichen Bemessung, die sich (ibrigens
nicht nur bei der Anwendung von Artikel 42 StG einstellen, son-
dern auch auf Grund von Artikel 43 und 44 StG, hangen mit dem
geltenden Steuersystem (Pranumerando-Besteuerung mit Post-
numerando-Bemessung) zusammen. Eine befriedigende Lo-
sung lasst sich unter diesem System nicht erzielen. Die Bestre-
bungen, zum System der Gegenwartsbesteuerung tiberzugehen,
wie sie der Kanton Basel-Stadt kennt und wie sie auch dem zur
Beratung vor einer Expertenkommission liegenden Entwurf fir
ein neues Wehrsteuergesetz zugrunde liegt, verdienen daher
volle Beachtung. Tatsachlich wiirden sich unter diesem System
Probleme der zeitlichen Bemessung kaum noch stellen. Auf
dem Gebiete der Vermdgensgewinnsteuer sind es immer wie-
der Tauschgeschafte, die zu Rekursen Anlass geben. Sodann
lasst sich bereits erkennen, dass auch die neue Vorschrift in
Artikel 80 lit. e StG noch Schwierigkeiten bereiten wird. Es muss
abgeklart werden, welche Voraussetzungen erfillt sein missen,
damit gesagt werden kann, ein Grundstiick sei im Sinne der ge-
nannten Bestimmung zur Errichtung eines 6ffentlichen Werkes
oder zur Leistung von Realersatz in einem Enteignungsfalle er-
worben worden. Wenn im Vorjahresbericht der Erwartung Aus-

druck gegeben wurde, der neue Artikel 80 lit.e StG werde die
Schwierigkeiten der Anwendung von Artikel 80lit. d (Ausnahme
von der Steuerpflicht bei der Verausserung wegen offensichtlich
drohender Enteignung) mildern, so zeigt es sich nun, dass auch
die neue Vorschrift noch einer einlasslichen juristischen Ab-
klarung bedarf.

Gegenstand der meisten Militarpflichtersatz-Beschwerden bil-
det die Frage, ob dienstuntauglich erklarte oder in den Hilfs-
dienst versetzte Wehrmanner wegen Schadigung der Gesund-
heit durch den Militardienst von der Ersatzabgabe zu befreien
sind. Oft kann diese Frage auf Grund der Akten der Eidgenéssi-
schen Militarversicherung beurteilt werden. In andern Fallen
muss zur griindlichen Abklarung des Sachverhaltes im Rekurs-
verfahren eine medizinische Expertise angeordnet werden,
deren Kosten aber oftmals zu den in Betracht fallenden Ersatz-
abgabebetrégen in keinem verniinftigen Verhéltnis stehen; dies
namentlich wenn der Wehrmann im Landwehr- oder Landsturm-
alter steht oder mit Rlicksicht auf die Zahl der geleisteten Dienst-
tage Anspruch auf eine erhebliche Reduktion hat. Diese Fest-
stellung und Probleme der Kostenauferlegung im Rekursent-
scheid haben die Kantonale Rekurskommission zu einer Eingabe
an die Eidgendssische Steuerverwaltung veranlasst. Deren
Antwort steht noch aus.

Wie Ublich sind die grundlegenden, das bernische Steuerrecht
betreffenden Entscheide der Kantonalen Rekurskommission in
der «Monatsschrift fiir Bernisches Verwaltungsrecht und Nota-
riatswesen» verdffentlicht worden. Auch in der « Neuen Steuer-
praxis» wurden zahlreiche Entscheide abgedruckt.

Il. Personelles

Mit Beginn des Jahres 1966 haben die Herren Notar Fritz Christen,
Rohrbach, und Joseph Comte, Courtételle, ihre Tatigkeit als
Mitglieder der Kantonalen Rekurskommission aufgenommen.
Am 7.Juni 1966 hat der Grosse Rat den Prasidenten und samt-
liche Mitglieder wiedergewahlt und auch die Ersatzleute neu
bestellt. An Stelle des aufeine Wiederwahlverzichtenden Ersatz-
mannes Herrn Hans Affolter wahlte er Frau Flirsprecher Marianne
Rindlisbacher, Bern. Damit machte er, nachdem der geanderte
Artikel 13 Absatz 2 der Staatsverfassung dafiir die Vorausset-
zung geschaffen hatte, erstmals in der Geschichte des berni-
schen Staates von der Méglichkeit Gebrauch, eine Frau in eine
richterliche Funktion zu wéahlen. Herr Affolter hat sowohl als
Ersatzmann in Sitzungen der Kommission wie auch als Mitglied
der landwirtschaftlichen Fachkommission wertvolle Dienste
geleistet, fir die ihm der beste Dank geblihrt.

Auf Ende 1966 ist Herr Friedrich Saegesser wegen Erreichens
der Altersgrenze als Mitglied der Kommission zuriickgetreten,
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der er seit 1960 angehort hatte. Seine Vertrautheit mit den wirt-
schaftlichen Verhaltnissen namentlich des Oberlandes und
seine Verbundenheit mit dem Volke haben ihn befahigt, in frucht-
barer Weise an den Entscheiden mitzuwirken. Die Kantonale
Rekurskommission dankt ihm fir seine wertvolle Téatigkeit und
ganz besonders auch fur die gute und verstandnisvolle Zusam-
menarbeit.

Herr Fursprecher Dr.H.Schuppisser, der seit 1. Juli 1965 als ju-
ristischer Sekretar gearbeitet hatte, ist auf Ende Oktober 1966
zuriickgetreten. Auch er verdient fiir seine gute und speditive
Arbeitden besten Dank. Da Juristen, die sich fir die Stelle eines
Sekretéars der Kantonalen Rekurskommission interessieren,
kaum zu finden sind, die Arbeitslastaber nach wie vor sehrgross
ist, istin Aussicht genommen, einen Nichtjuristen als Aushilfs-
sekretaranzustellen, dem die Motivierung der einfachen Félle an-
vertraut werden soll.

Auf den 15.Jduni 1966 ist schliesslich auch die Verwaltungs-
beamtin Fraulein Rosmarie Iseli nach 2};jahriger Tatigkeit auf
dem Sekretariat zuriickgetreten. Fiir ihre geleistete gute und
gewissenhafte Arbeit verdient sie den besten Dank. An ihre
Stelle trat mit Antritt auf 1. Mai 1966 Frau Hedwig Minstermann.

I11. Geschéaftslast

Die Zahl der Neueingange (557) war etwas geringer als im Vor-
jahr (617). Der Ausstand auf Ende 1966 betrug 505 Geschafte
(Jahresbeginn 414).

1V. Entscheide und Beschwerden

Im Berichtsjahr sind 464 Geschafte beurteilt worden (Vorjahr
533). 97 (105) Rekurse und Beschwerden wurden vollstéandig, 165
(143) teilweise gutgeheissen, 163 (208) dagegen abgewiesen. 34
(53) Rekurse oder Beschwerden konnten wegen Riickzugs ab-
geschrieben werden und in 5 (23) Fallen war festzustellen, dass
in Wirklichkeit ein Rekurs oder eine Beschwerde gar nicht vor-
lagen. Unter den abgewiesenen Rekursen und Beschwerden
sind auch die Geschafte aufgefiihrt, auf die wegen verspateter

Einreichung oder zufolge von Formméangeln nicht eingetreten
werden konnte. 2 (1) Rekurse konnten von der Verwaltung ad-
ministrativ erledigt werden.

Das Verwaltungsgericht hat insgesamt 35 (30) Beschwerden
gegen Entscheide der Kantonalen Rekurskommission beurteilt.
15 der im Vorjahresbericht als unerledigt aufgefiihrten 24 Be-
schwerden hat es abgewiesen, 6 vollstandig und 1 teilweise gut-
geheissen. In einem Falle der Gutheissung wurde das Geschaft
zur Neubeurteilung an die Kantonale Rekurskommission zurtick-
gewiesen. In 2 Fallen steht der Entscheid noch aus; im einen
musste der Entscheid des Bundesgerichts liber die Wehrsteuer-
beschwerde des gleichen Steuerpflichtigen abgewartet werden.
Gegen Entscheide des Jahres 1966 sind 31 (30) Beschwerden an
das Verwaltungsgericht eingereicht worden. Davon wurden 8
abgewiesen, 3 gutgeheissen und 2 zufolge Riickzuges als
gegenstandslos abgeschrieben. 18 Beschwerden sind zurzeit
der Abfassung dieses Berichtes noch hangig.

Das Bundesgericht hat von den im Vorjahresbericht als uner-
ledigt angefihrten 7 Beschwerden gegen Entscheide der
Jahre1964 und 1965 deren 5 abgewiesen,1teilweise gutgeheissen
und eine weitere - zufolge Praxiséanderung - zur Neubeurteilung
an die Kantonale Rekurskommission zuriickgewiesen. Gegen
Entscheide des Jahres 1966 sind 8 (7) neue Beschwerden ein-
gegangen. Davon wurde 1 abgewiesen. In den 7 tibrigen Féllen
stehen die Entscheide noch aus.

V. Sitzungen

Die Kantonale Rekurskommission hat 1966 sechs Sitzungen ab-
gehalten und 415 (462) Geschafte beurteilt; 49 (70) Rekurse und
Beschwerden wurden vom Prasidenten als Einzelrichter ent-
schieden.

Bern, 15.Februar 1967.

Fir die Kantonale Rekurskommission

Der Prasident: Gruber
Der 1.Sekretar: Wildbolz
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V1. Geschaftslast 1966

Steuerarten Vortrag Neueingang  Total Beurteilt 1966 Abge- Total Ausstand
vom Vorjahr schrieben 31. Dez. 1966
1. Kantonale Abgaben
Einkommen- und Vermdgensteuer der na-
tirlichen Personen
195960 ... ovi it 3 3 1 1 2
196162 scmmnnn s 555755 ¢ Goipeanmn s 35854 8 4 12 9 9 3
1963/64 . ..ot 177 34 211 148 148 63
TIBBJO6 vomovmnn v us 55 858 pampmenumenass 580 1 201 202 38 338 164
Steuern der juristischen Personen
1961/62 ..o v i e 2 2 1 1 1
1963/64 ......... 557808 SUMOTE R B 558 3 1 4 2 2 2
1965/66 40 vcnce s onmm b s ¥ 6 5 GAEREER B A S S R E RS 7 7 7
Vermogensgewinnsteuern
1057 e 2 2 2 2
1960 s commmmnmernm 655 5 55 95 2 9 TEEETNEG 568 8 8 2 1 3 2 2 1
L 1 4 5 9 5 5 4
AO62. ssimmpmmnsin 55 % 5 5 ¥ 5 6 ¥ 8 FOVRBETEDS 5555 3 24 17 4 32 32 9
B 1 21 14 35 17 17 18
1964 . sopssspmrmmeon s 5 555 8 3 5.8 8 § § FvErerSs 568 § 7 31 38 16 16 22
V0655 & vsaaiminis 55 5 5 55§ £ 88 § ORWESIIREGG B 5 R 3 2 28 30 5 5 25
1966 . . 2 2 2
Amtliche Werte
Berichtigung fir
1965, . 1 3 4 4 4
96T s vorcmmmnionsn 51 8 4 5 ¢ 8§ & BaspmpamwCs « 2 2 1 1 1
Liegenschaftssteuern.................... 1 1 1
Widerhandlungen .............ooviiiunnn 3 9 12 6 6 6
Gesuch umneues Recht ................. 1 1 2 1 1 2
Neue Beurteilung ........covviiiiiiiinnn, 1 1 1
Verrechnungssteuer..............ooouun 2 2 1 1 1
1. Eidgendéssische Abgaben
Wehrsteuer
XK Period e s s s 25 6 o v o o o exonessasivase 1 1 2 2
Xl Parlode . comswsems s 5 365 5 & ¢ 8 pommmsnsn 1 4 15 12 12 3
XIl.Periode...........cooiiiiiiinn, 132 26 158 113 113 45
XL Periode cummonmmmn s 5 5 5 5 % 5 5 5 ¢ enpuesies 1 130 131 24 24 107
Wehrsteuerwiderhandlungen ............ 2 3 5 2 2 3
GesuchumneuesRecht ................. 1 1 1 1
Neue Beurteilung ..., 1 1 2 2 2
Militarpflichtersatz
I 1 2 2 2 2 2
AO6A 65w v os g rmummmmssive i 68 5 8 § & § 8.6 saus 5 5 10 8 8 2
e T 1 14 15 6 6 9
096055555 55 555 58 avsrereseseE 0 0 8 0 3 6§ § 8 @ e 3 3 3 3
B96Tsssasseiesndndenuummunssssys 088 sanam 2 2 1 1 1
414 557 971 464 2 466 505







	Geschäftsbericht der Kantonalen Rekurskommission

